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Bıschofsernennungen Prütstein kırchenrechtlicher
Legıitimität

Selten Bıschofsbestellungen ın ÖOsterreich derart umstrıtten und Gegenstand
besorgter Kritik WI1e dıe 1mM Vorjahr 1n der Diözese Wıen stattgefundenen
Neuernennungen. Darın artıkulierte sıch ohl auch iınsgesamt eın grundlegendes
Unbehagen angesichts aktueller Tendenzen kırchlicher Entscheidungspraxıs, dıe
in Stil un Verfahrensweise dieser Bıschofsernennungen ıhren Höhepunkt tanden.
Besondere Betroffenheit dabe] unabhängıg VO der Person des Jeweıls
rTnannten der Umstand, da{fß das Vertahren selbst eın Mindestmafß Beteiligung
der betrotfenen Ortskirche vermıssen lıefß, Ja geradezu als bevorzugtes Dıiszıiplinie-
9S- und Lenkungsinstrument dieser gegenüber erscheinen mußlte.

Freilich W ar die Besorgnis darüber zunächst primär VO pastoralen bzw
kırchenpolitischen Anlıegen epragt, VO eıner durch das konziıliare
Verständnıs der Kırche geleiteten vertietten Sens1bilıität für konkret praktizierte
Kıirchlichkeit und dıe Achtung der füur den Glauben der Kırche unabdıngbaren
verantwortlichen Freiheit der Kırchenmitglieder. och wurde dıe Z 1ın Wıder-
spruch stehende Vorgangsweıse aum als Gegenstand juristischer Kritik 1ın Be-
tracht SCZOSCH. Denn ın rechtlicher Hınsıcht, meınte Ianl testhalten können,
stehe das alleinıge Ernennungsrecht des Papstes ohl aufßer Streıt. 1 CS entstand
geradezu der Anscheın, als tinde kırchliches Rechtsbewulitsein seınen vorzüglı-
chen Ausdruck un seın Höchstmafß legıtımıerender Kratt 1ın der vermeıntlichen
rechtlichen Bındungslosigkeıt hıerarchischer Vollmachten, dıe alleın die Wahrung
kırchlicher Identität iınstıtutionell hınreichend gewährleisteten un daher Wirksa—
LLCT rechtlicher Kritik unzuganglıch sej1en. Denn allem Bekenntnis ZUE geme1lnsa-
INnen Berufung aller Kırchenmuitglieder, der Sendung der Kırche mıtzuwırken,
7A8 Irotz werden alle rechtlichen Ansprüche brüderlicher Beteiligung otfenbar
weıtgehend als dem Wesen des Kırchenrechts fremde Anmafßungen betrachtet.
Diese, wırd argumentiert, ent  ten eınem ausschliefßßlich sakularen Rechts-
bewußtseın, yäben der prıvaten, auf egonstische Interessen gerichteten Willkür
einzelner bzw dem Kompromufß der jeweıligen Mehrheıit Kaum un könnten
daher tuür die rechtliche Wiıllensbildung ın der Kırche keıine Bedeutung haben

Daher Mag 6S zunächst scheinen, als tinde die umstrıttene Praxıs ın der
rechtlichen Ordnung der Kırche gee1gnete Handhaben, als LUeEe sıch solcherart eıne
luft auf zwıschen den die Mıtwirkung der Gläubigen blo{fß begrenzenden
Anforderungen des Rechts un dem Anspruch gelebter Kırchlichkeit. Freılich, Ww1e
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weıt 1st dieser Eindruck wirklıch berechtigt? der wurde nıcht doch auch manches
rechtlichen Anforderungen vernachlässıgt der unberücksichtigt gelassen?

So soll angesichts der Besorgnis ber diesen Mangel konkretem kırchlichem
Bewußfßtsein und auf Grund des Erstaunens ber 1ne bereıts regelmäßig gewordene
Praxıs, dıe eınem herkömmlı:chen Gerechtigkeitsverständnis deutlich zuwıder-
läuft, der rage ach der Rechtmäßıigkeıt dieses Vorgehens aus kırchenrechtlicher
Sıcht nachgegangen werden, eın dıfferenzierteres, dem Geılst un der Tradıtion
des kırchlichen Rechts aNSCIMECSSCHECICS Bıld der Rechtslage vermuıiıtteln.

Di1e Regelung des papstliıchen Ernennungsrechts
Im Gegensatz ZUuUr überwıegenden TIradıtion des Rechts der Bıschofsbestellung

erscheıint die aktuelle Regelung dominıert VO alleinıgen „Ireıen Ernennungs-
recht“ des Papstes. Dıieser, Can 377 des9SCIHNCHNE dıe Bischöfe freı
der bestätigt dıe rechtmäfßig Gewählten“.

Der Ernennung durch den apst 1St treılıch zumındest eın mehrstufiges Lısten-
vertahren der Kandidatenauswahl vorgelagert, ın dessen Rahmen als erster chritt
regelmäßig, nämlıch wenı1gstens alle dreı Jahre; auf rund VO gemeınsamen
Beratungen der Bischöte eıner Kırchenproviınz b7zw der Bischotskontferenzen eıne
Lıste aller für das Bischotsamt geeıgneten Kandıdaten erstellen un Rom
übermitteln 1St Daneben besteht das ausdrückliche Recht jedes Bıschofs, tür dieses
Amt zeeıgnete Priester dem Heıliıgen Stuhl benennen.

IDieses Vertahren muüundet 1im Fall eıner aktuell vorzunehmenden Ernennung 1ın
eınen Dreiervorschlag, den der papstlıche Gesandte auf der Grundlage der
nunmehr aut den konkreten Ernennungstall bezogenen Vorschläge des Metropolıi-
teM: der übrıgen Bıschöte der betreffenden Kırchenprovınz und des Vorsitzenden
der Bischotskonterenz ermuitteln un SAamıt seınem eiıgenen Votum Rom
weıterzuleıiten hat Weıter col] 1ın diesen Vorgang der Kandıdatenauswahl auch die
Anhörung VO Vertretern des Domkapıtels und des Konsultorenkollegiums SOWI1E
gegebenentfalls weıterer Vertreter VO Klerus und Laıen einbezogen werden. Dem
untıus kommt dabe] freılıch eıne derart mafßgebliche Rolle Z da{fß sS1e gee1gnet
erscheınt, die intendierte Beteiligung des Ortsepiskopats der Kandıdatenaus-
ahl] taktısch beträchtlich relatıvıeren.

Daneben o1bt das allgemeıne Kirchenrecht auch partıkularrechtlichen, meıst 1m
jeweılıgen Konkordat verankerten Lösungen Raum, die eıne weıtergehende Bete1-
lıgung der Ortskirche vorsehen. Die häufigste Form, WI1€e S1€e etwa iın den meısten
deutschen Bıstümern un 1n ÖOsterreich für die Diıözese Salzburg vorgesehen 1st, 1sSt
die Wahl durch das Domkanpitel, das treıliıch meıst eınen papstlichen Dreiervor-
schlag gebunden bleibt. Hıngegen bestehtZBeıspıel 1ın den Schweizer Diözesen
Basel]l un St Gallen eın freıes Wahlrecht des Domkapitels *.
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Von der Bestellung eınes Diözesanbischots als des alleinıgen Inhabers bischöfli-
cher Amtsvollmacht un alleiınıgen Leıters eıner Diözese 1St Jene des Weihbischofs

unterscheıden, dem 11UTI abgeleitete jurisdiktionelle Befugnisse zustehen. Hıer
obliegt die Aufgabe der Listenerstellung dem zuständıgen Diözesanbischof.
Diesen verpflichtet jedoch Can 500 Z dabe] den Priesterrat b7zw 1im Fall, da{fß
dieser (etwa A4AUS Anlafß eıner vOTaANSCHANSCHECIL bıschöflichen Sedisvakanz) nıcht
konstitulert ist, gemafßs Can 501 das diesen vertretende Konsultorenkollegiıum
anzuhören, W1€e 1eS$s tür alle „Angelegenheıten VO orößerer Bedeutung“ verbind-
ıch vorgesehen 1St. Als solche 1St die Bestellung eınes Weıihbischotfs ohl ohne
7Zweıtel qualifizieren.

Zum Legitimationsanspruch kirchenamtlıcher Entscheidungen
Damıuıt sınd jedoch erst Jjene juristischen Anforderungen dargestellt, die ZeW1sser-

mafßen den CNSCICH Tatbestand der betreffenden Regelung bılden un innerhal
deren dem päpstlichen Ernennungsrecht eın deutliches institutionelles ber-
gewicht zukommt,; wenngleich s1e sıch nıcht aut dieses reduzıeren lassen.

Fraglıch bleibt indes VOT allem, ob mıiıt diesen verhältnismäßig tormalen Ertor-
dernıssen das Recht der Bischofsbestellung bereıts ın seıner vollen juristischen
Tragweıte ertafßt wurde, da{fß damıt überhaupt eıne hinreichende Legıtimations-
grundlage für dıe 1m Rahmen eıner Biıschofsernennung tretffende jurıstische
Entscheidung 1St So wırd ohl gefragt werden mussen, ob ın eıner blo{fß
isolierenden Betrachtungsweıise der angeführten Bestimmungen, insbesondere des
SOgenannten „Ireıen Ernennungsrechts“ des Papstes, wirklıiıch schon der volle
Inhalt dieses für den Autbau der Ortskirche wesentlichen Rechtsinstituts
unverkürzt ZUIT: Geltung kommt, oder nıcht erst dessen außerste Rahmen- und
ormale Miniımalvoraussetzungen benannt sınd DDenn mıt diesen 1St nıcht schon
dem Ausmafß jJuristischer Begründungserfordernisse entsprochen.

Keinestalls 1St dem kırchlichen Recht Genüge getan, WEeEeNnNn die angeführten
Bestiımmungen in legalıstischer Weıse verselbständıgt un Wahrung blo{fß
tormaler Anforderungen iınstrumentell beliebig gehandhabt werden. Denn diese
können nıcht Aaus dem Gesamtzusammenhang der kırchlichen Ordnung und ıhrer
leıtenden Strukturprinzıpien SOWI1e der darın ZU Ausdruck kommenden
Rückbindung aut den in der Geschichte gelebten Glauben der Kırche isoliert
werden, ohne auch iıhren normatıven Sınn grundlegend vertehlen. Dementspre-
chend sınd auch derartıg umtassende rechtliche Vollmachten, WwW1e€e s$1e dem apst 1m
Fall VO Bıschofsernennungen zustehen, ıhrer verhältnısmaßig geringen
Einbindung in institutionelle Gewährleistungen gesamtkırchlichen Konsenses
bzw. der Partızıpation der betreffenden Ortskirche keineswegs „absolut“, da{fß
S1€e ber dıe Wahrung ıhrer ftormalen Rahmenbedingungen hınaus keinerle1 rechtli-
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chen Kriıterien mehr tolgen hätten. Denn ıhr rechtlicher Sınn besteht gewn
nıcht darın, die prinzıpielle ınhaltlıche Beliebigkeıit un: regelmäßige Begründungs-
losıgkeıt päapstliıcher Entscheidungen ermöglıchen.

Die genannten Bestimmungen dürten daher keinestalls als Ermächtigung
blofßßem Dezisıiıonısmus mıißdeutet werden. Vielmehr manıtestiert sıch auch ın
ıhnen jene gerade für das kırchliche Recht charakteristische „Oftenheıt“, die
notwendıg aut leıtende Prinzıpien seıner Interpretation und Verwirklichung
verwelıst. S1€e tindet ıhre Entsprechung iın der Verpflichtung kırchlichen Rechts aut
seıne theologischen Grundlagen 1M Zeichen der durch die Kırche vermıttelnden
un 1ın der Geschichte ZUr!r Geltung kommenden Heıilswirklichkeit.

In diesem Sınn annn kırchliche Rechtspraxıs auch nıemals als das ısolierte
Ergebnis eınes tormal-autoritatiıven Entscheidungsprozesses begriffen werden,
sondern steht dem für s1e konstitutiven Anspruch, dıe rechtliche Tradıtion
der Kırche umtassend SANT: Geltung bringen. Dies schliefßst notwendıg e1n, da{fß s

oilt, dieses rechtliche Tradıtionsgut anhand aktueller Herausforderungen ın
Oftenheıt gegenüber der konkreten Sıtuation der Ortskirche un 1im Licht
grundlegender Forderungen der Gerechtigkeit allererst enttalten.

Keinestalls dart dagegen der Eindruck entstehen, als erschöpften sıch kırchliche
Legitimitätsanforderungen ın der rechtlich uneingeschränkten Ausschöpfung tor-
maler Vollmachten. Dıie spezıtfısche Ofttenheıt kırchlichen Rechts ordert
vielmehr ın erhöhtem Ma{l eiınem verantwortlichen Umgang mıt dem Recht
heraus, der alle die Praxıs kırchlichen Rechts leitenden Prinzıpien und die
Rechte aller Betroftfenen rückgebunden bleibt.

Leıitende Prinzıpien der Bıschofsernennung
Welche dem kırchlichen Recht ıiımmanenten un daher seıne Verwirklichung

leitenden Prinzıpien sınd dabe] 1m Rahmen eıner Bıschofsbestellung besonders AT

Geltung bringen?
Hervorgehoben se1 1er zunächst eıne deutliche Hınkehr des Rechts ZUT

„Communio“-Ekklesiologte, welche die Kıirche grundlegend VO der Gesamtheıit
des Volkes (sottes und dessen gelebter Glaubenswirklichkeit her begreılft. Keıines-
WCBS dart diıese MIıt der Begründung, S1€e beziehe sıch ausschließlich auf das
„übernatürliche“, „geisterfüllte Leben der Kirche““*, dem 1ın abstrakter Innerlich-
eıt jede „Sıchtbarkeıt“ abgehe, A4US dem Recht elimınıert werden. Di1e „lebendige
Communıio0“ An dem Schicksal;, ZUT „gedanklıchen Abstraktion“ entleert bzw
ZUuU „mystischen Gelistwesen“ umgedeutet werden, treıliıch auch ann nıcht
entkommen, Wenn ıhre notwendıge instıtutionelle Konkretisierung L1UT iın der
Begrenzung durch das hıerarchische Amt un nıcht mındestens ebenso auch in der
rechtlichen Bındung des Amtes vesehen wırd.
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Dıies schliefßt jedoch reale Interessenkonftlikte nıcht VO vornhereın A4US.,. Denn 6S

geht gewifß nıcht darum, die endzeıtliche Liebesgemeinschaft unmıttelbar als
Gegenstand des Rechts beanspruchen, das nunmehr keine Dıiıtterenz zwıschen
Recht und Moral 7zulassen dürfe* Wıird doch daraus Eerst recht die Konsequenz
SCZOSCHIH, da{fß eın solches „Liebesrecht“ sıch gegenüber realen Konflikten un
subjektiven Rechtsansprüchen repressiVv verhalten mMUuSsSse, da diese einem derarti-
gCn Verständnıiıs VO Grund auf zuwiıiderliefen. Darın manıtestieren sıch Tenden-
ZCN, den Begriff der „Communı1o“ 1m Sınn abstrakter Uniformität umzudeuten,
dafß Jjene besonders ın ıhrem allzu „geistlichen“ Verständnis geradezu ZU

gegenläufigen Prinzıp verantwortlicher Teılhabe gerat, durch das die Rechtsan-
sprüche der Kirchenmitglieder vorgängıg nıvelliert erscheinen”?.

Dıie „Communı10 tidel1ıum“ 1st dagegen konstitulert durch die jeder Unterschei-
dung VO Klerikern und Laıen vorausliegende allen Gläubigen gemeınsame
Berufung, in eıner durch die Taute begründeten Gleichheıit der Sendung der
Kırche un iıhrem priesterlichen Auftrag mitzuwiırken, die auch das hierarchiı-
sche Amt gebunden bleibt®. Dabe] darf der dıe Rückbindung des Amites
bestimmende „Dienstcharakter“, der CS iınsbesondere auch auf die onkreten
Bedürtnisse des SaNzZCH Gottesvolks verweıst, nıcht blo{f(ß iın Kategorıen paternalı-
stisch-bevormundender Fursorge ınterpretiert werden. Er umta{ßt vielmehr 1im
Licht der fuür den Autbau der Kırche wesenhaften, allen zukommenden Berufung
dıe grundlegende, auch 1mM Rahmen konkreter Entscheidungen geforderte Aner-
kennung der Gläubigen als in verantwortungsvoller Weıse Autbau der Kırche
beteıiligt. Denn dıe Communı10 ereıignet sıch wesentlich 1m und durch den
personalen Glaubensvollzug der Kırchenmitglieder. Sıe erhebt daher als Bedin-
Suns ıhrer Enttaltung den Anspruch jegliche Rechtsanwendung, diese (auch

keıne konkreten Rechtsschutzeinrichtungen ZUT Verfügung stehen) als Subjek-
an  rteter Freiheıit un Teıilhabe der Sendung der Kırche respektieren.

Dıies wırd nıcht durch eıne zentralıstische Polıitik gefördert, dıie dıe oröfßstmöglıche
Vereinheıitlichung kırchlicher Vollzüge ZU Ziel hat, sondern durch die Gewähr-
leistung e1ınes freiheitlich-kommunikativen Raums für das Leben der Kirche.

In diesem Sınn hält die Lehre der Kırche selıt jeher für den säkularen Ww1€e den
innerkirchlichen Bereich‘ der Geltung des Subsidiarıtätsprinzips fest, das die
Rückbindung aller gesellschaftlichen w1e kırchlichen Tätigkeıit autf die Enttaltung
un: Unterstutzung personaler Eigenverantwortlichkeit betont® 1st doch der
Begrıiff des Glaubens wesentlich durch den der Freiheıit konstitulert. Damıt wırd
tolglich den Anforderungen der kleineren (ortskırchlichen) Gemeıinschaft als dem
Ort konkret gelebten Glaubens vorrangıge Mafßgeblichkeit tüur kırchliche Ent-
scheidungen verliehen ?. Dıies konkurriert keineswegs mıt dem Verständnis der
Kırche als „Commun10 sondern tragt wesentlich deren Enttaltung bei!!

In ottenem Wıderspruch steht die kırchliche Entscheidungspraxıs auch
den ın den Can 208 tt SA Geltung kommenden un die ekklesiologi-
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sche Gesamtausrichtung des CCIE: konkretisıerenden „Pflichten UuN Rechten aller
Gläubigen“. Heranzuzıehen 1St iınsbesondere Can DA 5 wonach CS, der Lehre
des Konzıls VO „SCHNSUS tideliıum“ tolgend, „das Recht un bısweilen die
Pflicht der Gläubigen sel, „entsprechend ıhrem Wıssen, ihrer Zuständigkeit un
ıhrer hervorragenden Stellung. ıhre Meınung iın dem, W as das Wohl der Kırche
angeht, den geistlichen Hırten mitzuteıiılen“.

Hıer wırd besonders deutlıch, da{ß eiınem solchen Grundrechtskatalog, INas 1ın
der vorliegenden Regelung auch LLUT ansatzhaft verwirklicht und nıcht durch eın
entsprechendes Rechtsschutzverfahren gesichert se1ın, ohl nıcht jede rechtliche
Maisgeblichkeit schlichtweg abgesprochen werden annn Dies gilt mehr, 111
111all dıe ıberale Verkürzung VO Grundrechten bloßen Abwehrrechten verme1-
en, WI1e 1eSs gerade in kırchlichen Grundrechtsdiskussionen ımmer wıeder betont
wird *, und diese vielmehr als Gestaltungsprinzıpien verstehen, die VOT allem tür
die Interpretation und Konkretisierung des Rechts Verbindlichkeit besitzen.

Miıt dem Verständnis der Kırche als „Volk Gottes“ 1St weıter dıe Anerkennung
des eigenständıgen Stellenwerts der Ortskirche verbunden, W1e sS1e der
schon durch seıne blofße Systematık eindringlıch VOT Augen stellt und 1mM Verständ-
N1s der 10zese als „Teilkırche“, Can 369, ın der die eıne heılıge katholische
un apostolische Kırche „wahrhaft gegenwärtıg 1St un wiırkt“, deutliche Ver-
pflichtungskraft verleiht. Ist doch die ortskirchliche Vertaßtheit der Kırche
notwendiıge Bedingung dafür, da{f die Kırche konkrete Wirklichkeit gC-
wınnt. Denn diese Ist, arl Rahner, „dUuS ıhrem innersten Wesen selbst aut eine
orthafte Konkretisierung und Aktualisıerung hın angelegt“ 15 Die Ortskirche 1st
demnach Kırche 1m Vollsınn un: darf nıcht im Rahmen eıner rechtlichen Entschei-
dung, die ıhr Leben derart betrifft Ww1e€e jene eıner Bischofsernennung, gleichsam
Ar blofßßen territorıjal gekennzeichneten Admiuinistrationssprengel herabgewürdigt
werden. Dıes geschieht jedoch taktısch, Wenn die Anlıegen der betreffenden
Ortskirche SOWI1e deren spezıfısche pastorale Sıtuation im Zeichen der Ort
gewachsenen Tradıtionen anläßlich eıner Bischofsernennung grundlegend mıßach-
tet werden, ıhr jegliches Gehör SOWIl1e eın Mindestmaf ANSCINCSSCHCI Intorma-
t1on der verantwortungsvoller Begründung verweıgert wırd

Dıie rechtliche Anerkennung der Ortskirche findet ıhre Entsprechung un ıhr
zentrales Fundament iın der kraft göttliıchen Rechts eigenständıgen Amitsvollmacht
des Ortsbischofs, der auch die papstlıche Gewalt zumiındest ınsotern eıne Grenze
tindet, als S1€e diese nıcht grundsätzlıch blof als Instrument der eigenen Polıitik
beanspruchen dart dafß durch die konkrete Praxıs der Amtsausübung beider
der Eindruck vermuıttelt würde, „dıe Kırche se1l 1E absolute Monarchıe, die der
Papst als absoluter Monarch durch seıne Beamten, dıe Bıschöfe, feoiere l Denn
TT mıt dem „ebenso unmıttelbar der Stiftung Christı entspringenden
Episkopat“ 1St der papstlıche Prımat „konstitutiv für die rechtliche Vertafßtheit der
Kirche“ !© Die Jurisdiktion des Ortsbischofs 1st keinestalls blofß VO apst
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abgeleıtet, da{fß dieser auch nıcht ın die Nähe eınes papstlıchen Delegaten oder
blofß austührenden Gehilfen gedrängt werden darf

Die solcherart geforderte Anerkennung des bischöflichen Amtes un seıner
selbständıgen Verantwortung müßte auch das konkrete Vertahren seıner Ernen-
Nnung mafßgeblıch pragen un die Kandıdatenauswahl leıiten. S1ıe ertordert 1aber
ohl auch, den amtıerenden Bischöfen der betreffenden Kırchenprovınz vorrangı-
CS Gehör schenken, da{fß nıcht der Einflufß untergeordneter papstlıcher
Urgane bzw partıkulärer Interessen ınnerhal eıner Ortskirche bei der Kandıda-
tenauswahl übermächtıig wırd

Damıt 1st weıter auch das Prinzıp der bischöflichen Kollegialität angesprochen,
das die gemeınsame Verantwortung aller Bischöfe für die Gesamtkirche heraus-
stellt. Denn als Mitglieder des Bıschofskollegiıums haben S1e eıner Vollmacht
Anteıl, die auch ber die des einzelnen Bischofs hinausgeht und 1n FEinheıt mMiıt dem
Papst ebenso W1e€e dessen Leitungsvollmacht in ursprünglicher Weıse dıe höchste
Gewalt iın der Kırche bıldet un deren Einheıt gewährleistet ”‘ In der Ausübung
oberster Autorität iın der Kırche handelt der Papst nıcht als „absoluter
Monarch“, sondern ımmer auch als Haupt des Bıschofskollegiıums, dessen konsti-
utıver Beıtrag daher nıcht taktısch 1ın eın System blofßen abhängıigen Funktionärs-
tuUums aufgelöst werden darf,; WE konkrete Entscheidungen anstehen !®

Jle diese Prinzıpien, dıe dieser Stelle 8ROhg AIn skizzıert werden können,
mussen auch 1m Verftfahren der Bıschofsbestellung ıhren deutlichen Niıederschlag
tinden und bılden L1LUT gemeınsam den Ma{fiSstab der Kıirchlichkeit eıner solchen
Entscheidung, ın der dıe FEinheıit der Kırche tatsächlich ZUTr Geltung kommt!?.

Zum rechtlichen Stellenwert grundlegender kırchlicher Strukturprinzipien
In dıiıesem Zusammenhang MUuU weıter mıt Nachdruck betont werden, da{fß CS

sıch hierbej eıne rechtliche Biındung des jeweiligen Entscheidungsträgers
handelt, deren Respektierung nıcht blofß dem prıvaten Vorteld Juristischer Tätıg-
eıt angehört bzw seiınem persönlıchen Ethos anheimgestellt bleibt.

Keineswegs aßt sıch gerade kırchliches Recht auf den CHNSCICH Tatbestand jener
Regelungen eingeschränkt betrachten, deren Verwirklichung gegebenentalls durch
rechtlichen Zwang verfahrensmäisıg hinreichend sıchergestellt ist. ohne das Krıte-
r1um etfektiver Durchsetzbarkeıt und ınstrumenteller Verfügbarkeıt des Rechts ın
unzulässıger e1se verabsolutieren und gleichzeıtig das siınnvolle Funktionieren
der Rechtsordnung wıederum gefahrden. ıne solche Reduktion kırchlichen
Rechts aut die ormale Handhabung 1m CHNSCICH Sınn exekutierbarer Tatbestände
ann sıch nıcht auf den „hierarchıschen“ Charakter des Kırchenrechts beruten. S1e
ann gewinfß auch nıcht als Ausdruck seıner theologıschen Legıtimatıon gedeutet
werden etwa 1mMm Zeichen eıner iın der Offenbarung fundierten Verfügung „VON
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oben  “ W1€e sS1e häufıg 7A7 Rechtfertigung einselt1g autorıtärer Wıllensbildung 1ın der
Kırche herangezogen wırd iıne solche Verengung stellt vielmehr BEStT das Ergebnis
eıner verzerrenden Interpretation kırchlichen Rechts dar, die besonders VO eiınem
posıtıvistischen Rechtsverständnıs sakularer Herkunftft geleitet ISt, das sıch
einselt1g Krıterien tormal-autoritativer Erzeugung und zwangsweıser Durch-
setzbarkeit ausrichtet.

Demgegenüber weılst gerade das ( S kırchliche Gesetzbuch eıne Reihe prinzı-
pıenhafter Formulierungen auf, die auch 1m Rahmen des Vertahrens eıner
Bıschofsernennung berücksichtigen waren und ihres vergleichsweıse
geringen Grades organısatorischer Konkretisierung nıcht eintachhın 1n den
aufßerrechtlichen Bereich theologischer Programmatık oder pastoraler Zweckdien-
lıchkeiten abgedrängt werden dürfen oder Sal der nachträglichen erbaulichen
Überhöhung eınes AıANSONStTLeEN geschlossen posıtıvıstıschen Rechtsbegriffs dienen.

In diesem Zusammenhang mu{fß weıter 1ın Betracht SCZOBCNHN werden, dafß auch das
eCu«C kırchliche Recht weıterhın eın charakteristisches Defizıt instıtutioneller
Gewäahrleistungen gerade 1MmM Bereich grundrechtlicher und synodaler bzw kolle-
gialer Grundsätze autweist. IDiese mu{fsten daher mıt erhöhter Sorgfalt des Rechts-
anwenders herangezogen werden, 111 INa  e nıcht einselt1g dem ohnedies begün-
stıgten Wirksamwerden hierarchischer un zentralıistischer Strukturelemente der
Kırche übermäßiges Gewicht verleihen. Dıieses Ungleichgewicht manıtestiert sıch
eLtwa 1ın eiınem weıtgehenden Fehlen etfektiver Rechtsschutzeinrichtungen und
Verfahrensgarantien und der geringen Kompetenzausstattung kollegialer Urgane.
Stellt 1es schon eın gravıerendes Hındernıis kırchlicher Rechtsanwendung dar,
dart jedoch daraus Eerstit recht nıcht der Schlufß SCZOBCHN werden, die davon
betrotfenen grundlegenden axımen besißen überhaupt keine rechtliche Verbind-
iıchkeit tür amtlıche Entscheidungen. So kommt etwa 1n der ausdrücklichen
Auftfnahme VO allgemeınen „Pflichten und Rechten aller Gläubigen“ 1Ns kırchliche
Recht ohl eın deutliches gesetzgeberisches AnliıegenZAusdruck, VO dem LLUTE

schwerlich ANSCHOMIM werden kann, CS solle VO vornhereın auft dıe bısherige
Rechtslage überhaupt keinen FEinflu(ß nehmen. Welchen zentralen Stellenwert diese
haufıg nıcht unmıttelbar anwendbaren „Fundamentalnormen“ besitzen, zeıgt sıch
auch darın, da{ß diese bereits als Interpretationsmaxımen für den
Anwendung tanden und schon VO der Erneuerung des kırchlichen Gesetzbuchs

eıner teilweısen Anderung der Rechtslage 1m Geıist des Konzıls auf dem Weg der
Interpretation geführt haben “°

Weıter dart der betonte „tundamentale“ Charakter dieser Prinzıpien nıcht Anlaf
se1ın, ıhren instıtutionellen AÄnspruch abstrakt spirıtualısıeren. Mag sıch die
Bedeutung der ekklesiologischen Grundaussagen des 7 weıten Vatıkanums auch
nıcht ın ıhrem rechtlichen Stellenwert erschöpfen, können S1€e ohl] ebenso

21wen1g blo{fß dem „inneren Mysteriıum der Kırche Jenseı1ts aller konkreten
Institutionalıität zugeordnet werden. Sıe stellen vielmehr auch kırchliche
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Rechtsanwendung dıe Forderung, die konkreten Bedingungen iıhrer umtassenden
Verwirklichung sıcherzustellen. Es geht also gewn nıcht darum, dieser Stelle
kırchliches Recht unmıttelbar mıt theologischen Inhalten verknüpfen und dieses
schließlich unbeschadet der Übernahme elınes ausschließlich posıtıvistischen
Rechtsverständnisses gewıssermalßen nachträglıch un außerlich mıt „übernatür-
lıchem Materıal“ anzureıichern. Wırd 1m Rahmen derartiger Bemühungen eıner
„Theologisierung“ des Kırchenrechts auch typıscherweıise der Vorrang des sol-
cherart unmıttelbar zuhandenen geistlichen Wesens des Kırchenrechts betont,
bedeutet 1es doch andererseıts VO  e allem, dafß die allzu „tundamental“
verstandenen Grundsätze A4aUSs dem Bereıich des rechtlich Relevanten ausgeschieden
werden. In diesem Sınn 1STt dıe Tendenz testzustellen, gerade 1m Namen eınes
betont ApaStOral® bzw übermäfßig „theologisch“ akzentulerten Kırchenrechtsver-
ständnisses instıtutionelle Dimensionen desselben aufzulösen und seıne Legıtima-
tionsbasıs MAasSSsS1ıv verringern, da{ß dadurch letztlich eın unverhohlener
Posıtivismus 1ın der Begründung rechtlicher Entscheidungen ireigesetzt wırd.

Dıie eingemahnten Prinzıpien sprechen indes nıcht blofß dıe Ebene persönlıchen
Glaubensvollzugs un haben noch wenıger die Aufgabe der blofß harmonisie-
renden Überhöhung beliebiger Rechtsausübung. Eın solches Verständnıs sahe
Stellenwert rechtlicher Prinzıpien grundlegend vorbel. Diese tragen vielmehr
instiıtutionellen Charakter un ihre Berücksichtigung 1sSt für das sinnvolle Funktio-
nıeren eıner Rechtsordnung unabdıngbar, deren Vollzug sıch aus der bloßen
Erfüllung tormaler Regelungstatbestände Sar nıcht hinreichend legitimieren
oder auch eRU  — bestimmen vermöchte. Stets mu vielmehr dem konstituilerenden
un legıtiımiıerenden ezug grundlegenden Prinzıpien der Rechtsordnung
Geltung verschafft werden. Diese bıeten ZW ar keıine deduktive Grundlage Z

Gewinnung unıversell anwendbarer kompakter Lösungsmodelle, sondern ersche1-
nNen selbst LLUTr ınnerhal konkreter geschichtlicher Erfahrungen vermuıttelt. Hıerfür
erweıst sıch jedoch deren gewıssermalsen „überschießender“, eıne blofß lexale“
Lösung ımmer auch überschreıtender Gehalt als konstitutiv, welcher ZW ar eıner
weıteren rechtlichen Konkretisierung bedarf, ber diese aber 1m Zeichen NOtwen-

dıg verbleibender kritischer Oftenheit ımmer schon inauswelıst. Diıesen dıe
einzelne Regelung bzw die konkrete Rechtsanwendung transzendierenden Cha-
rakter oalt CS auch 1m Rahmen aktueller bzw künftiger rechtlicher Entscheidungen

wahren, Je NC  = einzuholen SOWIEe als kritischen Mafstab 1ın Anwendung
bringen, 111 INan nıcht partikulären Interessen 1ın der Handhabung tormaler
Tatbestände allzu breıten Raum überlassen.

Diıes oilt dringlıcher, als das kırchliche Recht sıch ın eıner langen Tradıtion
grundlegende Prinzıpien seınes rechtlichen Aufbaus gebunden weıls, die durch

das Zweıte Vatiıkanum eıne deutliche Neubesinnung ertahren haben un gerade 1m
Gesetzbuch nachdrücklich hervorgehoben werden. Ist doch die Codexre-

torm mafßgeblich VO dem Anlıegen eıner Juristischen Vermittlung konzıliarer
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Ekklesiologie geprägt““, bılden folgende „Elemente“, dıe 1m Licht des Konzıls
28 auch die vorzüglıchen„das wahre un: eigentliche Bıld der Kırche ausmachen

Interpretationskriterien der Neukodifikation: Ausdrücklich verweıst dıe Promul-
gatıonskonstitution ZU W 45 die grundlegende Ausrıiıchtung des
Gesetzbuchs betrifft, eLtwa aut die Lehre der Kırche als „Volk Gottes”, autf die
Lehre VO Dienstcharakter der hierarchischen Autorıität, auf das Verständnis der
Kırche als „Communi1o“, dıe darın enthaltene notwendiıge Beziehung VO Kolle-
g1alıtät un Prımat SOWI1e dıe Teıilhabe „aller Glieder des Volkes Ciottes
dreitachen Amt Christie, welche weıter die Anerkennung VO grundlegenden
Pflichten und Rechten der Gläubigen einschließt«*.

Dıiıese Grundsätze sınd als Rechtsprinzıpien Bestandteıle des Rechts un: kırchli-
che Rechtsanwendung 1st in unabdingbarer Weıse s1e gebunden.

Grundlegende Anforderungen das Vertahren der Bischofsernennung
Es zeıgt sıch freilich haufıg dıie ınsbesondere seıt dem vorıgen Jahrhundert 1im

Leben der Kırche un: der Anwendung ıhrer Rechtsordnung verbreıtete Tendenz,
hierarchische un primatıale Befugnisse vollständıg aus dem Kontext S$1e NnNOtLwen-

dig ergänzender Strukturprinzıpien lösen. Gerade eıne Entscheidung, dıe derart
das Leben und den Autbau eıner Ortskirche bestimmt W1e€e dıe Bestellung eınes
Diözesanbischofs, findet ıhren Ma{f(ßstab jedoch nıcht NUuUr 1m Umfang päpstlicher
Vollmacht, sondern 1St wesentlich Prütstein der Verwirklichung aller grundlegen-
den Prinzıpien des Autbaus der Kırche. Ansonsten besteht gerade be1 derart weıt-
gefaßten hierarchischen Vollmachten, WwW1e S1e eLtwa 1mM „Ireıen Ernennungsrecht“
des Papstes Ar Ausdruck kommen, die massıve Gefahr, ın eın Zerrbild absoluti-
stischer Autoritäts- und Rechtsausübung abzugleiten.

Die AUS der Gesamtheıt der grundlegenden Prinzıpien der kırchlichen Ordnung
folgende Biındung auch des primatıalen Amtes hat sıch weıter nıcht blo{fß
konkreten Inhalt eıner Entscheidung erweısen, sondern stellt VOT allem die
Anftorderung, iın eınem möglıchst kommunıikatıv gestalteten Verfahren dıe Wün-
sche und Vorschläge aller Betrotfenen ın der diesen eigentümlıchen Verantwortung
für dıe Kırche achten. Gerade weıl 6S sıch dabe1 eıne 1m eigentlichen Sınn
rechtliche Bindung handelt, 1n der vorrangıgz Grundsätze verantwortlicher Partızı-
patıon 7AUR Ausdruck kommen, darf diese nıcht einfachhın selbst der gewıssenhaf-
testen persönlichen Überzeugung des hıerarchischen Entscheidungsträgers VOT

allem nıcht hne aNSCIMCSSCHC Begründung hintangestellt werden. Vielmehr
bılden diese Grundsätze den Ma{fistab für eıne offen verantwortete und dıalogbereı-

Vertahrensweıse. Gerade 1im Licht der dargestellten Prinzıpien dart das treıe
Ernennungsrecht des Papstes nıcht darüber hinwegtäuschen, da{fß etwa die bereits
vorhandenen konkreten Beratungs- un Mitwirkungsrechte nıcht blof(ß unverbind-
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lıche Ratschläge darstellen, sondern da{fß darın unverfügbare Grundlagen des
kırchlichen Rechts Aun Ausdruck kommen. Keinestalls können daher weıtrel-
chende Vollmachten leichthin ohne besondere Begründung regelmäfßıig aufts außer-
sSTE angespannt werden, hne eınen deutliıchen Legitimitätsverlust kırchenamtlı-
cher Entscheidungen bewirken.

In deutlichem Wiıderspruch Forderungen des Kirchenrechts befinden sıch
jedenfalls jene Verfahrensweısen, die jeden kommunıikatiıven ezugZOrtskirche
vermıssen lassen. Dies außert sıch beispielsweıse ın jenen Personalentscheidungen,
dıe den konkreten lebendigen ezug der ZU!r Verfügung stehenden Kandıdaten DAUET:

betreffenden Ortskirche un! deren Akzeptanz durch dıe Gläubigen demonstratıv
mıißachten, sıch ber alle Wuünsche und Präferenzen der Ortskirche hinwegsetzen
un den VO  } dieser mıt großer Loyalıtätsbereitschaft gesuchten Dialog brüsk
zurückweısen. Zumeıst wırd dabe1 eın Mindestmafß Intormatıon SOWIl1e Jjede
Begründung für eıne deutlich den Anlıegen un artıkulierten Bedürtfnissen der
betreffenden Ortskirche widersprechende Entscheidung verweıgert. Ja fast
scheınt CS, als bedeutete die bevorzugte Akzeptanz eınes Kandıdaten durch dıe
Ortskirche eın vorrangıges Kriıteriıum seınes Ausschlusses, als se1 der blofße
Konsens der Gläubigen VO  } vornhereın der Illoyalıtät verdächtig, und dieser
enthalte VO sıch aus die Vermutung, dıe Kıirchlichkeit eıner ıhm entsprechenden
Entscheidung 1ın rage stellen und VO  3 vornhereın päpstliche Kompetenzen
untergraben, da{fß ıhm Aaus dieser verzerrenden Sıcht keinestalls gefolgt werden
dürte und gerade besonders geeıgnete und beliebte Kandıdaten auf diese Weıse
haufıg chancenlos sınd

Die geschichtliche Herkuntft absoluten Autoritätsverständnisses und dıe TIradıtion
der Bischofsbestellung

Solcherart konzentriert sıch offenbar alles MiıfStrauen 1ın grundsätzlıcher Weıse
auf dıe Beteiligung VO Laıen bzw Reprasentanten der Ortskirche überhaupt an
kırchlichen Entscheidungsprozessen, wobe] die Tendenz besteht, diese allzu
vorschnell mıt der Einflußnahme kirchentremder Ansprüche iıdentifizıeren der
als Einbruchstelle blof(ß partıkulärer eiıgennützıger Interessen betrachten.
Gleichzeıitig wiırd jedoch iın ebensolchem Ma{iß übersehen, w1e sehr gerade eıne
derartige unkommunikatıve Instrumentalıisıerung rechtlicher Befugnisse deren
radıkaler Säkularısıerung gleichkommt un sıch notwendıg dem Eındringen
weltlich-absolutistischen Herrschaftsdenkens verdankt.

Dieses stellt sıch jedoch geschichtlich erst als das Ergebnıis eınes neuzeıtlıchen —
Prozesses der endgültigen Ablösung des Rechts gerade VO seınen theologischen
Grundlagen ar, ındem staatliche Herrschaft nunmehr als Ausdruck eıner durch
die Glaubensspaltung hervorgerutenen radıkalen Umbildung seıner Legıtıima-
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tionsbasıs grundlegend aut sıch selbst gestellt wırd Dadurch wırd das Recht
allererst als eın durch autorıtatıve Entscheidung ErZEULES, VO vorgangıgen
ınhaltlıchen Bındungen losgelöstes und damıt zweckgerichteter polıtischer Gestal-
L(ung verfügbares Instrument treigesetzt.

Demgegenüber 1STt die ZESAMTLE Rechtsentwicklung bıs ZU Begınn der Neuzeıt,
w1e S$1e eLtwa durch dıe FEinheıt VO ZW ar unterschiedener, aber ma{fßgebliıch
aufeinander bezogener geistlicher un weltlicher Gewalt 1m Zeichen mıittelalterli-
cher Universalıtät bestimmt Ist, charakterisıiert durch die unabdıngbare vorgaängıge
Verpflichtung aut dıe Entfaltung unvertügbarer Ordnungsprinzıpien. Ö1e bleibt
auch 1m Rahmen ständısch gegliederter Herrschaftspluralıität den Konsens der
Rechtsgemeinschaft un die Wiederherstellung auch den Herrscher beanspruchen-
der Rechtsgrundsätze gebunden. Von diesem Verständnıis können sıch selbst die
spätmittelalterlichen Versuche der Papste, ıhre unabhängıge Gesetzgebungskom-
PETLENZ begründen, nıcht lösen ®

I )as Hervortreten absoluter Herrschersouveränıität SOWI1e eınes nunmehr erst-

mals „tformell“ konzıplerten Staats- b7zw Rechtsverständnisses, ın dem überhaupt
erst der Aspekt des bloßen „Herrschens“ bzw der bloßen Faktıizität elınNnes
Ordnungsgefüges auch iısoliert 7AURG Geltung kommen kann, 1St A4aUS der Perspektive
überlieterter politischer TIradıtion undenkbar. Dies geht vielmehr 4aUuS Jjenem
geschichtlichen Säkularısationsprozeiß Bedingungen der euzeıt hervor, der
1 Zeichen der Auflösung der „relig1ös-polıtischen Einheitswelt“ des Miıttelalters
dıe durch dıe Glaubenskriege notwendıg gewordene grundlegende Irennung VO

Religion un Polıtık ZU Ziel hat“/
Dieser Paradigmenwechsel 1ın der Rechts- und Herrschaftsbegründung gewınnt

seıne Rechtfertigung geschichtlichen Bedingungen, dıe dıe Friedenssiche-
rung als vorrangıges Staatszıel iın den Vordergrund treten lassen. Damıt 1St treıilich
dıe Entwicklung des neuzeıtlıchen Staates keineswegs schon abgeschlossen. Weıst
doch gerade die Neubegründung polıtisch-rechtlicher Herrschaft als allererst
durch dıe treıje Selbstbestimmung des Menschen konstitulert bereıts ber den
Erstien chritt ıhrer Verwirklichung 1mM Absolutismus hınaus und enthält selbst das
wırksamste Potential der Kritik gegenüber absolutistischer Willkür.

och oilt C: diese Entwicklung gegenüber allen en  jenen Argumentatıonen in
Erinnerung rufen, dıe eın absolutistisches Rechtsverständnis geradezu in der
TIradıtion der Kırche und 1m hierarchischen Charakter des Kıirchenrechts tundıiert
wıssen wollen und sıch darauf etwa auch 1ın der Zurückweisung aktueller
rechtsethischer Forderungen stutzen.

Eın gewıssermalsen blof( theokratisch umınterpretierter Absolutismus INas
ZW ar iın der kirchenpolitischen Krisensituation des Jahrhunderts als Ausdruck
eıner „Imıitatıo iımper1“ auch auf kırchliches Rechtsdenken eingewiırkt haben; OT

annn jedoch nıcht ursprünglichem kırchlichen Tradıtionsgut zugerechnet werden
un eıgnet sıch aum als Modell eıner theologisch vermiıttelbaren Legıtimation des
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Rechts. Dıes 1St allen jenen Versuchen gegenüber einzuwenden, die die Grundle-
guns kırchlichen Rechts in seıner SOoOgenanntenN „Ermächtigung VO oben  < linear 1n
ausschliefßlich autorıtären Strukturen abzubilden und undıtferenziert allen An-
sprüchen der Partızıpatiıon b7zw des Konsenses entgegenzuhalten suchen. Denn
der absolutistische Charakter eıner solchen Praxıs Ündert sıch nıcht eintach
dadurch, da{fß 1: 1n eiınem ınnerkiırchlichen Zusammenhang 1ın Erscheinung trıtt.

Auf die spezıfısch theologische Problematıik eıner theokratisch konzıpilerten
Legıtimatıon kırchlichen Rechts und des darın notwendig ZU Ausdruck kom-
menden Konkurrenzverhältnisses VO Theonomıie. und utonomıe SOWl1e der
damıt verbundenen Umdeutung der konkreten geschichtlichen Posıtivıität des
Glaubens 1n eınen abstrakten Posıtıiyismus se1 jer 1Ur verwiesen“  5  Z

Die Regelung der Bischofsbestellung hat ındes 1m Prinzıp der kanonıschen Wahl
bıs Begınn uUuNsSsSeCTCS Jahrhunderts der konstitutiven Teilhabe aller Glieder der
Kıirche deutlichen iınstiıtutionellen Ausdruck verhiehen. Freılich hat sıch die
ursprünglıche Wahl durch „Klerus und Volk“ eıner Kompetenz des Domkapı-
tels bzw omınatıons- un Präsentationsrechten der Fürsten verengt. Dem-
entsprechend richtete sıch aber auch die schrıttweıise Durchsetzung des „Ireıen
Ernennungsrechts“ des Papstes nıcht dıe Beteiligung des Kirchenvolks
schlechthıin, sondern diıente der Abwehr außerkirchlicher FEınflüsse un staatliıch-
säkularer Interessen eın Anlıegen, das sıch 1ın der eıt der endgültigen Entflech-
(ung sakularer und kırchlicher Aufgaben 1mM Jahrhundert radıkalisıert. Den-
noch bleibt dıe unbeschränkte papstliche Kompetenz lange Zeıt, nämlıch bıs 1n
unser Jahrhundert, die Ausnahme VO allgemeıinen Wahlprinzıp, dıe dieses ZW ATr

allmählich aushöhlt,; jedoch Eerst 1T auch gemeıinrechtlich 1ablöst.
Dabe] zeıgt sıch die Entwicklung 1im zweıten Jahrtausend —_ der tortschreitenden

Ausdıfterenzierung staatlıcher Gewalt A4US dem unıversellen „Corpus christianum“
tolgend VOT allem VO dem Anlıegen geleıtet, dıe „Lıbertas eccles1ae“ gegenüber
allen Versuchen sıchern, sıe polıtıschen Zielsetzungen unterzuordnen, dıe ihre
eigenständıge Enttfaltung behindern. Soll diese auch aktuellen Voraussetzun-
CN das mafßgebliche Ziel bleiben, mussen ohl dıe konkreten Bedingungen
ihrer Verwirklichung 1n Betracht SCZOSCH werden. Dabej Mag CS zweıtelhaft
erscheinen, ob gerade der Gesichtspunkt der „Lıbertas eccles12e“ zumındest
Bedingungen eınes relig10ös neutralen, die Religionstreiheit sıchernden Staates CIn

massıves Durchdringen einselt1g römiıscher Willensbildung 1ın der Kırche
rechttertigt. Hat doch diese ihrerseıts, Walter Kasper, Z „Auflösung der
altkirchlichen ommunı0o0-Struktur ZUgunsten eıner zentralıistisch verstandenen
Kırcheneinheit“ geführt und erscheıint damıt selbst gyee1gnet, 1m Zeichen eınes
zentralistischen „Romkirchenwesens  « 29 die Freıiheıit der Kırche bedrohen.

Gerade AUS eınem ekklesiologıisch fundierten Verständnıiıs kırchlichen Rechts,
das Ja 1im geschichtlichen Charakter der Kırche gründet und seıne Legıtimatıon

LLUT 1mM Bezug ZAHT TIradıtion der Kırche gewınnt, an daher das Ernennungs-
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recht des Papstes nıemals einfachhın völlıg VO seıner Geschichte der mıtunter
spannungsvollen Eiınbindung 1ın die Miıtwirkung des Volkes (sottes abgelöst
werden. ıne solcherart ısolıierende Interpretationsweıse der betreffenden Rege-
lungen könnte sıch weder aut dıe Tradıtion der Kırche beruten och auf eın genumn
kirchlich-theologisches Verständnıs VO Recht Sıe verdankt sıch panz 1m Gegen-
teıl eınem in Analogıe ZAUR staatlıchen Recht konzıpierten absolutistischen Autori1-
tats- bzw Rechtsverständnıs un eıner posıtivistisch-legalistischen Handhabung
des Rechts. Beides wırd jedoch den Anforderungen kırchlichen Rechts, W1€ S1Ee
auch 1mM Hınblick aut das Verfahren eıner Biıschofsernennung ZULagC treten, 1n
keiner Weıse gerecht.
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